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 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stiftungsausschusses          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Donnerstag, 15. Dezember 2011  
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


111 HAUSHALTSPLAN  DER  HOSPITALSTIFTUNG  GUNZENHAUSEN  
für das Haushaltsjahr 2012 


8 0 


 
 
Der Stiftungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
 
Dem Haushaltsplan der HOSPITALSTIFTUNG GUNZENHAUSEN für das Haushaltsjahr 2012 wird bei 
einem Haushaltsvolumen 
 
a) im  VERWALTUNGSHAUSHALT  von 322.100  Euro 
 
b) im  VERMÖGENSHAUSHALT  von 168.100  Euro 
 
insgesamt 490.200  Euro 
 
zugestimmt. 
 


Az.: II-Stü/SD-Sie/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 2x  








 


  
 
 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stiftungsausschusses          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Donnerstag, 15. Dezember 2011  
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
ergebnis 


Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


112 WIRTSCHAFTSPLAN  FÜR  DAS  BURKHARD-VON-SECKENDORFF-HEIM 
DER  HOSPITALSTIFTUNG  GUNZENHAUSEN 
für das Haushaltsjahr 2012 


8 0 


 
 
Der Stiftungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
 
Dem Wirtschaftsplan für das Burkhard-von-Seckendorff-Heim für das Haushaltsjahr 2012 wird bei 
einem Volumen 
 
a) im  ERFOLGSPLAN  von 7.253.000  Euro 
 
b) im  VERMÖGENSHAUSHALT  von    869.800  Euro 
 
insgesamt 8.122.800  Euro 
 
zugestimmt. 
 


Az.: II-Stü/SD-Sie/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 2x  








 


  
 
  
   
  


Stadt Gunzenhausen 
 


Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift 


ist mit der Urschrift gleichlautend 


über die Sitzung des  Stiftungsausschusses          
 


 - ö f f e n t l i c h -  am  Donnerstag, 15. Dezember 2011  
 
  
 


 
Beschluss 


Abstimmungs-
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Lfd. 
Nr. 


 dafür dagegen 


113 HAUSHALTSSATZUNG  DER  HOSPITALSTIFTUNG  GUNZENHAUSEN 
für das Haushaltsjahr 2012 


8 0 


 
 
Der Stiftungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat: 
 
Aufgrund des Art. 20 des Bayer. Stiftungsgesetzes sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt 
die HOSPITALSTIFTUNG GUNZENHAUSEN folgende Haushaltssatzung: 
 


 § 1 
          


(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt 
          
 im VERWALTUNGSHAUSHALT     
 in den Einnahmen und Ausgaben mit    322.100  € 
 und        
 im VERMÖGENSHAUSHALT      
 in den Einnahmen und Ausgaben mit    168.100  € 
 ab.         
          


(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Burkhard-von-Seckendorff-Heim für das 
Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
           
 im ERFOLGSPLAN      
 in den Erträgen und Aufwendungen mit    7.253.000  € 
 und        
 im VERMÖGENSPLAN      
 in den Einnahmen und Ausgaben mit    869.800  € 
 ab.         
  
  
 § 2 
          


(1) Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im 
 Haushaltsplan sind nicht vorgesehen. 


Az.: II-Stü/SD-Sie/Hu 
Die Mitglieder des Stadtrates - 
Ausschusses waren ordnungsgemäß 
geladen. 
Anwesend waren 8 Mitglieder. 
Die Beschlussfähigkeit war somit 
gegeben. 


 
II 2x  
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 Gunzenhausen, ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………… 
  
 


 


(2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan für das 
 Burkhard-von-Seckendorff-Heim sind nicht vorgesehen.  
   
          
 § 3 
          


(1) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
           


(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan für das Burkhard-von-Seckendorff-Heim 
 werden nicht festgesetzt.     
      
          
 § 4 
          
 E n t f ä l l t . 
  
  
 § 5 
          


(1) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
          


(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
 dem Wirtschaftsplan für das Burkhard-von-Seckendorff-Heim wird auf 150.000 € 
 festgesetzt.       
          
          
 § 6 
          
 E n t f ä l l t . 
          
          
 § 7 
          


Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.   
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8. Sitzung (26./XIII.) des 


Stiftungsausschusses 


vom 15. Dezember 2011 
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